
1. Änderung zur Friedhofsordnung vom 18.08.2022 
 
Gemäß Artikel 25 Absatz 3 Nummer 4 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland erlässt der Kirchengemeinderat die nachstehende zu veröffentlichende 
1. Änderung zur Friedhofsordnung vom 18.08.2022 für die Friedhöfe der örtlichen Kirchen zu 
Parkentin und Stäbelow / Kirchengemeinde Parkentin. Dieser Beschluss bedarf der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung gemäß Artikel 26 Absatz 1 Nummer 1 der Verfassung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. 
 

§ 1 
Inhalt der Änderung 

 
geändert wird § 12 (Ruhezeit) 
 
geändert wird: 
 

(1) Die allgemeine Ruhezeit beträgt für Särge und Urnen 25 Jahre. 
(2) Die Gräber Gefallener und verstorbener Kriegsgefangener sowie unter 

Kriegseinwirkung verstorbener ausländischer Zivilpersonen haben entsprechend des 
Genfer Abkommens zum Schutz von Kriegsopfern vom 12. April 1949 dauerndes 
Ruherecht. 

 
geändert wird § 33 (Alte Rechte) 
 
geändert wird: 
 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser 

Friedhofsordnung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung 
nach den bisherigen Vorschriften. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung entstandenen Nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer sowie solche mit einer längeren als der nach 
Maßgabe dieser Friedhofsordnung für Wahlgrabstätten vorgesehenen Dauer enden 
am 31. Dezember 2025. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf der Ruhefrist des zuletzt 
beigesetzten Verstorbenen. Die Verlängerung des Nutzungsrechts über den 31. 
Dezember 2025 hinaus ist nach den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung gegen 
Entrichtung der dafür vorgesehenen Gebühr möglich. 

 

  



 Inkrafttreten 
 
(1) Diese 1. Änderung der Friedhofsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. Sie kann jederzeit ergänzt und abgeändert werden. 
(2) Mit Inkrafttreten dieser 1. Änderung behalten die nicht geänderten Bestimmungen der 

gültigen Friedhofsordnung vom 18.08.2022 ihre Rechtskraft. 
 

 


